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Abstimmungsergebnisse vom 10. Juni 2018 
 
 
Eidgenössische Vorlagen 

1. Volksinitiative vom 1. Dezember 2015 „Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die 
Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)“ 
Eingelegte Stimmzettel 870 
Leere 3 
Ungültig 17 
Gültige 850 
Ja 141 
Nein 709 

 
 
2. Bundesgesetz vom 29. September 2017 über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) 

Eingelegte Stimmzettel 871 
Leere 10 
Ungültig 18 
Gültige 843 
Ja 633 
Nein 210 

 
 
Kantonale Vorlagen 

3. Änderung des Bildungsgesetzes vom 13. Dezember 2017 (Stufenlehrpläne Volksschule) 
Eingelegte Stimmzettel 836 
Leere 37 
Ungültig 11 
Gültige 788 
Ja 698 
Nein 90 

 
 
4. Nicht formulierte Initiative „Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf 

der Primarstufe genügt“ vom 28. April 2016 
Eingelegte Stimmzettel 856 
Leere 17 
Ungültig 16 
Gültige 823 
Ja 286 
Nein 537 
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5. Änderung des Bildungsgesetzes vom 8. Februar 2018 (Ersatz Bildungsrat durch Beirat Bildung) 
Eingelegte Stimmzettel 833 
Leere 34 
Ungültig 17 
Gültige 782 
Ja 373 
Nein 409 

 
 
6. Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 30. November 2017 (Aufhebung der Gebüh-

rengrenze) 
Eingelegte Stimmzettel 847 
Leere 23 
Ungültig 15 
Gültige 809 
Ja 440 
Nein 369 

 
 
 
Ersatzwahl von 1 Richter bzw. Richterin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West (Gemeinden der 
Bezirke Arlesheim und Laufen) für den Rest der Amtsperiode vom 1. April 2018 bis 31. März 2022 
Eingelegte Stimmzettel 577 
Leere 108 
Ungültig 8 
Gültige 461 
 
Stimmen haben erhalten: 
Marie-Caroline Messerli 244 
Fabia Spiess 206 
Andere 11 
 
 
 
Beschwerden 
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Abstimmungen sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 3. Tag nach der 
Veröffentlichung der Ergebnisse dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft einzureichen. In der Beschwerdebegründung 
ist glaubhaft zu machen, dass die geltend gemachten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 
wesentlich zu beeinflussen. 


